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I. Semeingebraud). 

Yuriftifch ift bei den hervorgehobenen Benußgungsarten zu unterjcheiden, ob 
e8 fich dabei um den Gemeingebrauch der fließenden Welle oder um nicht unter 
diefen Gemeingebrauch fallende Nubungsarten handelt, jowie weiter, welche der 
verschiedenen Gewäfjer hierbei in Frage fommen. 

Der Gemeingebrauch hat zur Borausfegung, daß dem Gebrauchenden die 
Möglichkeit gegeben it, an den Wafjerlauf zu gelangen. 

Bei den öffentlichen Strömen gilt diejfe Möglichkeit als eine Thatjache, 

nicht al3 ein Necht. Dem Betheiligten jteht daher auch fein Anjpruch darauf 
zu, daß ihm diefer Zugang belafjen oder bei Befeitigung desfelben eine Ent- 
fehädigung gewährt werde.) Der Staat ift berechtigt, durch Fünftliche Ver- 
anftaltungen eine bisher vorhanden gewejene Verbindung des Anliegers mit dem 
Stesme aufzuheben, doch foll dem hierdurch benachtheiligten Uferbefiger die Ber: 

bindung mit dem Flufje und dejjen Benußgung, foweit es feine wirthichaftlichen 
Suterefjen fordern, nach) $ 5 des Gejeßes vom 20. Auguft 1883, betr. die Be- 
fugnifje der Steombauverwaltung gegenüber den Uferbefiern an öffentlichen 
FSlüffen (6. ©. ©. 333), gejtattet werden. 

Auch der Gemeingebrauch kann im allgemeinen ynterefje polizeilich in be- 
ftimmter Weije geregelt und feine Ausübung an die Beobachtung beitimmter 
Borjehriften gebunden werden. 

Ueber den Gemeingebrauc hinaus darf im öffentlichen Flüffen Niemand 
etwas ohne Genehmigung der zuftändigen Behörde vornehmen, nicht genehmigte 
Anlagen können von Ddiefer jederzeit befeitigt, extheilte Genehmigungen von ihr 
jederzeit zurückgenommen werden, ohne daß den hiervon Betroffenen ein Exrjaß- 
anjpruch gegeben tft.) 

Bauten in öffentlichen Flüffen ohne ftaatliche Genehmigung find bereits 
dur) $ 62 Tit. 15 TH. IT Allg. 2. R. unterfagt. ES dürfen aber auch Bagge- 
rungen und fonjtige Veränderungen des Flußbettes ohne Erlaubniß der Yandes- 
polizeibehöwde nicht vorgenommen werden, auch bejteht fein über den Gemein- 
gebrauch hinausgehendes Necht auf Anbringung oder Beibehaltung einer Schöpf- 
vorrichtung inmerhalb eines Stromlaufes.‘) 

An PBrivatflüffen ift Jeder, jomweit nicht Jemand das ausjchliegliche Eigen- 
thum des Fluffes hat oder Provinzialgefege, Lofalftatuten oder jpezielle Nechts- 
titel eine Ausnahme begründen, berechtigt, das an jeinem Gumdjtüce vorüber- 

fließende Waffer unter den in den SS 13 flgd. des Gejeßes über die Benußgung 
der Privatflüffe vom 28. Februar 1843 enthaltenen näheren Bejtimmungen 

zu feinem Bortheile zu benugen. Wo öffentliche Pläße oder Wege das Ufer 

>) Entich. d. NReich3-®. i. E. ©. vom 9. Mat 1881 und 26. Juni 1882 — Preuß. 
Berw. Bl. Bd. 2 ©. 352 und Bd. 3 ©. 3%. 
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eines Privatfluffes bilden, ift der Gebrauch des Waflers zum Trinken md 

Schöpfen einem “Jeden geftattet, jofern e8 nach Entfcheidung der Ortspolizei- 

behörde ohne Gefahr für die Bejchädigung des Ufers gefchehen kann. Be- 
jondere Beltimmungen über die Einführung von Steinen, Sand, Erde und 
jonftigen Materialien enthalten die SS Aımd 5a. a. ©. (VBergl. Kapitel -IT Nr. 2). 

Die Benugung nicht öffentlicher Gewäffer vichtet fich im Allgemeinen nach 
privatrechtlichen Beftimmungen, gemeine Gefahr berechtigt die Volizeibehörde auch 
hier zu Eingriffen. 

N. Benußung für den Derkehr. 

- Die Benugung der öffentlichen Gemwäfjer für den öffentlichen Verkehr ift 
an fich einem Jeden gejtattet, die Wafjerftvaße unterjcheidet fich in diejer Be- 
ziehung nicht von den öffentlichen Straßen auf dem feiten Lande. eder, deijen 
Verkehr fich auf der Wafjerftraße bewegt, hat indeffen die von den zuftändigen 
Behörden erlaffenen Anordnungen zu beachten. Diejelben finden ich theilweije 
in einheitlichen Polizeiverordnungen zufammengeftellt, theilweife find je nach Be- 
darf einzelne Arten der Verfehrsausübung polizeilich geordnet oder fir Kleinere 
Slußabjchnitte örtlich begrenzte Verordnungen erlafjen. 

Die maßgebenden VBorfchriften für die Weichfel faßt die Bolizeiverordnung, 
betreffend die Ausübung der Schiffahrt und Flößerei auf der Weichjel und der 
Nogat, jowie auf dem jchiffbaren Theil ihrer Nebenflüffe (die Drewenz von 

Leibitfch abwärts und die jchiffbaren Strecken des Ferfe- und des Schwarzwafjer- 
flufjfes), vom 7. März 1895 (Beilage zum Ahmtsbl. der Kol. Neg. zu Danzig 

Jr. 13) zufammen. Diefelbe enthält in den SS 1—5 Allgemeine Vorfchriften 
zur Sicherung des Schiffsverfehrs und der Flößerei (verantwortlicher Führer, 
Kontrolle der Mannfchaften, Ausrüftung der Schiffe und Flöße mit den für den 
Betrieb nothwendigen Gegenjtänden und Nettungsvorrichtungen), 

S 6 Beitimmungen über die Bordhöhe der Fahrzeuge, 
» 7 über deren Bemannung, 

» 9 über die Maße und Benennung der Flöße, 
„ 10—20 und 22 allgemeine Borjchriften für den DBerfehr der Fahrzeuge 

und Zlöße (Wettfahrten, Abjtände, Ueberholen, VBorbeifahren an tief 
geladenen Fahrzeugen, Verhalten der Auder- und Segelboote, jowie der 
fleinen Schiffe unter 20 Tonnen Tragfähigkeit), 

„ 23 über Vorbeifahren an Fähren, 
» 24 Fahrt durch Brüden, 
„ 25 Schuß der Telegraphenfabel und fonftiger ähnlicher Einrichtungen, 
„ 26 Verhalten bei ungenügender Fahrtiefe, 
» 27 Berhalten bei Dunkelheit, Nebel und Schneefall, 
„ 28 Verhalten gegenüber den Strombanarbeiten, 
„ 29 Schonung der Schiffahrts- und Warnungszeichen, 

„ 30 Verhalten in Ntoth und Gefahr, 
„ 32—37 Anlegen und Ankern,


